
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/4/22 99/15/0065
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

EStG 1988 §67 Abs6;

KommStG 1993 §5 Abs1;

KommStG 1993 §5 Abs2 litb;

UrlaubsG 1976 §10 Abs1;

UrlaubsG 1976 §6 Abs1;

UrlaubsG 1976 §9 Abs1;

Rechtssatz

Urlaubsentschädigung und Urlaubsabfindung (volle oder aliquote) stellen Entschädigungen für das Urlaubsentgelt (den

Entgeltfortzahlungsanspruch während des Urlaubs) dar, welches dem Arbeitnehmer bei Konsumation seines Urlaubes

zugestanden wäre (Hinweis E 28.10.1997, 97/14/0045) .
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